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RS OGH 1957/2/18 5Os1274/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1957

Norm

StPO §263 B

Rechtssatz

Wird eine Hauptverhandlung, in der eine noch nicht unter Anklage gestellte Tat hervorkam, vertagt, dann kann auch

noch in einer späteren, sei es fortgesetzten oder neu durchgeführten Hauptverhandlung die Anklage auf diese Tat

ausgedehnt werden.
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